
1 Vertrag
1.1       Der Energieliefervertrag kommt zustande, sobald die 

WEMAG AG dem Kunden das Zustandekommen des Vertrages 
in Textform unter Angabe eines voraussichtlichen Lieferbeginns 
bestätigt (Vertragsschluss mit Auftragsbestätigung). Lieferbe-
ginn ist vorrangig der vom Kunden gewünschte Termin, falls dies 
aus Gründen des gesetzlich geregelten Netznutzungsanmelde-
prozesses nicht möglich sein sollte, der nächstmögliche Termin. 
Eine Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist 
erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. Nach Be-
stätigung der Netznutzung teilt die WEMAG AG dem Kunden in 
einem weiteren Schreiben (Vertragsbestätigung) den tatsächli-
chen Lieferbeginn mit.

1.2       Der Kunde erhält innerhalb angemessener Frist mit bzw. nach 
Vertragsschluss eine Zusammenfassung der wichtigsten Ver-
tragsbedingungen in Textform.

1.3       Alle vertragsrelevanten Informationen und Dokumente werden 
online im passwortgeschützten Kundenbereich zur Verfügung 
gestellt. Über den Eingang der Informationen und Dokumen-
te  wird der Kunde über die vom Kunden angegebene E-Mail-
Adresse per E-Mail benachrichtigt. Der Kunde prüft regelmäßig 
sein angegebenes E-Mail-Postfach auf Informationen zu seinem 
Vertrag. Der Kunde verpflichtet sich während der Vertragslauf-
zeit der WEMAG AG eine gültige und erreichbare E-Mail-Ad-
resse zur Verfügung zu stellen. Der Kunde aktualisiert selbst-
ständig und unaufgefordert seine E-Mail-Adresse in seinem 
persönlichen Kundenbereich. Informationen und Dokumente 
gelten dann als dem Kunden zugegangen, wenn sie im Kunden-
bereich des WEMAG-Portals eingestellt und dem Kunden an die 
angegebene E-Mail-Adresse eine entsprechende Benachrichti-
gungs-E-Mail zugeschickt wurde. Das Kundenportal ist im Inter-
net unter www.wemag.com erreichbar.

1.4       Kunden ohne Zugang zum passwortgeschützten Kundenbe-
reich erhalten alle vertragsrelevanten Informationen und Doku-
mente per Post zugestellt. 

1.5       Die WEMAG AG ist zur Aufnahme der Lieferung nicht verpflich-
tet, wenn der Anschluss des Kunden zum vorgesehenen Liefer-
beginn gesperrt ist. Kunden mit einer Leistungsmessung sowie 
Vorkassezähler (z. B. Münzzähler) können im Rahmen dieses 
Sonderproduktes nicht beliefert werden.

1.6       Die gesetzlich geregelte Entlastung für steuerbare Verbrauch-
seinrichtungen nach § 14a EnWG (Modul 1) kommt ab dem 
Zeitpunkt zur Anwendung, ab dem der WEMAG AG die not-
wendigen Meldungen vom zuständigen Netzbetreiber für die 
vertragsgegenständliche Markt- und Messlokation vorliegen. 
Nur solange und soweit die Gutschrift der Netzentgeltreduzie-
rung (Modul 1) durch den Netzbetreiber gewährt wird, erfolgt 
auch die Gutschrift der Netzentgeltreduzierung (Modul 1) in der 
jährlichen Abrechnung. Für die Entlastung einer steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG Modul 3 ist der Ab-
schluss eines gesonderten Vertrages notwendig.

1.7       Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechne-
risch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen.

1.8       Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederspannung 
(bei Strom) bzw. Niederdruck (bei Erdgas).

1.9       Der Stromverbrauch beträgt bei Lieferbeginn im Jahr höchstens 
100.000 kWh.

1.10    Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde zu einer außer-
ordentlichen Kündigung dieses Vertrages unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Wochen berechtigt. Die Kündigung 
kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung 
zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. Der Kunde hat in 
seiner Kündigung seine zukünftige Anschrift oder eine zur Be-
zeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendete Iden-
tifikationsnummer mitzuteilen. Die Kündigung wird nicht wirk-
sam, wenn die WEMAG AG dem Kunden binnen zwei Wochen 
nach Erhalt der Kündigung in Textform eine Fortsetzung des 
Vertrages an dessen neuem Wohnsitz zu den bisherigen Ver-
tragsbedingungen anbietet und die Belieferung an der neuen 
Entnahmestelle möglich ist.

1.11    Die WEMAG AG hat das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 
einem Monat zum Monatsende zu kündigen, wenn der Kunde 
eine Leistungs- oder Wandlermessung oder einen Vorkassezäh-
ler nutzt.

1.12    Die WEMAG AG hat das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 
einem Monat zum Monatsende auf das Monatsende zu kündi-
gen, wenn der Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt.

1.13    Die Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. Innerhalb 
einer Woche nach Zugang der Kündigung durch den Kunden an 
die WEMAG AG erhält der Kunde eine Bestätigung seiner Kün-
digung in Textform unter Angabe des Vertragsendes.

1.14    Im Falle einer Vertragskündigung ist die WEMAG AG berechtigt, 
den Kundenzugang zum Kundenportal zwei Monate nach Ver-
sendung der Schlussrechnung zu löschen.

1.15    Die WEMAG AG wird einen Lieferantenwechsel zügig und un-
entgeltlich unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen und 
der vertraglich vereinbarten Fristen durchführen.

2 Preise und Preisanpassung
Soweit der Energieliefervertrag in Bezug auf Preisbestandteile 
(zum Beispiel garantierte und nicht garantierte Preisbestandtei-
le) keine entgegenstehenden Garantien und Regelungen enthält, 
richten sich die Preisbildung und Preisanpassung nach den fol-
genden Regeln:

2.1       Der Gesamtpreis setzt sich zusammen aus Verbrauchs- und 
Grundpreis. Im Strompreis sind derzeit die folgenden Kosten 
enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die Umsatz-
steuer, die Stromsteuer (§3 Stromsteuergesetz), die Netz- 
nutzungsentgelte, die Entgelte für den Messstellenbetrieb so-
wie für die Abrechnung, die Konzessionsabgaben (Konzessions-
abgabenverordnung), die Mehrbelastungen aus den Verpflich-
tungen der KWK-Umlage (Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz), 
der Aufschlag für besondere Netznutzung und die Offshore-
Netzumlage. Im Gaspreis sind derzeit die folgenden Kosten ent-
halten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die Umsatzsteuer, 
die Energiesteuer (Regelsatz), die Netznutzungsentgelte, die 
Entgelte für den Messstellenbetrieb sowie für die Abrechnung, 
die Konzessionsabgaben, die Gasspeicherumlage nach §35e 
EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) und die Kosten der Emissi-
onszertifikate nach dem BEHG (nationalen Brennstoffemissi-
onshandel CO2-Preis).
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2.2       Anpassungen des Verbrauchs- oder Grundpreises durch die 
WEMAG AG erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbe-
stimmung in Ausübung billigen Ermessens nach §315 BGB. Der 
Kunde kann dies nach §315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich über-
prüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch 
die WEMAG AG sind ausschließlich Änderungen der Kosten 
zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Ziffer 2.1 
maßgeblich sind. Die WEMAG AG ist bei Kostensteigerungen 
berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisände-
rung durchzuführen. Bei der Preisermittlung ist die WEMAG AG 
verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufi-
ger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung 
von Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen.

2.3       Die WEMAG AG nimmt mindestens alle zwölf Monate eine 
Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Die WEMAG AG 
hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu 
bestimmen, dass Kostensenkungen nach denselben betriebs-
wirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getragen wird wie Kos-
tenerhöhungen. Insbesondere darf die WEMAG AG Kostensen-
kungen nicht später weitergeben als Kostensteigerungen.

2.4       Änderungen des Verbrauchs- oder Grundpreises sind nur zum 
Monatsersten möglich und werden erst wirksam, wenn die Än-
derungen dem Kunden spätestens einen Monat vor dem geplan-
ten Wirksamwerden in Textform mitgeteilt werden. Die Preisän-
derungsmitteilung erfolgt in einfacher und verständlicher Weise 
unter Hinweis auf Anlass, Umfang und Voraussetzung der Preis-
änderung. Ausgenommen von vorstehender Mitteilungspflicht 
ist die unveränderte Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- 
und Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen Ände-
rung der geltenden Umsatzsteuer ergeben. Die WEMAG AG 
wird die Preisänderung auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

2.5       Ändert die WEMAG AG den Verbrauchs- oder Grundpreis, so 
hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preis-
änderung zu kündigen. Auf dieses Recht wird die WEMAG AG 
den Kunden in der Preisänderungsmitteilung ausdrücklich hin-
weisen. Die WEMAG AG hat die Kündigung unverzüglich nach 
Eingang in Textform zu bestätigen. Das Recht zur ordentlichen 
Kündigung bleibt unberührt.

2.6       Abweichend von den vorstehenden Ziffern 2.2 bis 2.5 werden 
Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz 
ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungs-
möglichkeit an den Kunden weitergegeben.

2.7       Ziffern 2.2 bis 2.5 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Ab- 
gaben oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Er-
zeugung/Gewinnung, Speicherung, Netznutzung (Übertragung 
und Verteilung bzw. Fernleitung und Verteilung), den Messstel-
lenbetrieb oder den Verbrauch von elektrischer Energie bzw. 
Erdgas betreffende, Mehrbelastungen oder Entlastungen (z. B. 
Mehrbelastungen aufgrund der Einführung eines nationalen 
Emissionshandels für Wärme und Verkehr) wirksam werden.

2.8       Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im 
WEMAG- Kundencenter und im WEMAG-Infomobil erhältlich 
und können auch im Internet unter www.wemag.com abgeru-
fen werden. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.

3 Zahlungsweise
Zahlungen des Kunden können durch Teilnahme am SEPA-Last-
schriftverfahren oder alternativ durch Überweisung erfolgen.

4 Zahlung, Verzug
4.1       Rechnungen und Abschläge werden zu dem von der WEMAG AG 

angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

4.2       Die WEMAG AG ist berechtigt, die durch Zahlungsverzug ent-
stehenden Mahnkosten pauschal zu berechnen. Dem Kunden ist 
der Nachweis gestattet, dass die WEMAG AG im Einzelfall kein 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

4.3       Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist es der WEMAG AG ge-
stattet, zur Beitreibung offener Forderungen einen Rechtsan-
walt oder einen Inkassodienstleister zu beauftragen. Zahlungs-
verzug tritt ohne weitere Mahnung ein, wenn eine Forderung 
nicht vollständig zum genannten Fälligkeitstermin erbracht wird. 
Der Kunde hat die Kosten, die der WEMAG AG durch die Beauf-
tragung eines Rechtsanwaltes oder Inkassodienstleisters ent-
stehen, als weiteren Verzugsschaden zu ersetzen.

4.4       Gegen Ansprüche der WEMAG AG kann vom Kunden nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprü-
chen aufgerechnet werden.

5 Abrechnung, Boni
5.1       Die Abrechnung des Verbrauchs findet einmal jährlich statt. Die 

Kosten der jährlichen Abrechnung sind im Grundpreis enthalten.

5.2       Die Abrechnung wird im passwortgeschütztem Kundenbe-
reich nach Maßgabe der Ziffer 1.3 zur Verfügung gestellt. Der 
Kunde kann darüber hinaus einmal jährlich die unentgeltliche 
Übermittlung der Abrechnung in Papierform verlangen. Kunden 
ohne Zugang zum passwortgeschütztem Kundenbereich gemäß 
Ziffer 1.4 erhalten die Abrechnung per Post.

5.3       Abweichend von Ziffer 5.1 bietet die WEMAG AG eine monat-
liche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung des Strom-
verbrauchs in Papierform sowie elektronischer Form an. Für 
jede zusätzliche Abrechnung in Papierform wird eine Kosten-
pauschale erhoben, die sich aus dem Preisblatt der WEMAG AG 
ergibt. Abrechnungen in elektronischer Form erfolgen kosten-
frei.

5.4       Soweit ein Kunde, bei dem keine Fernübermittlung der Ver-
brauchsdaten erfolgt, sich für eine elektronische Übermittlung 
der Abrechnungen entscheidet, erhält er zusätzlich zu den 
Abrechnungen alle sechs Monate eine unentgeltliche Abrech-
nungsinformation, auf Wunsch auch alle drei Monate. Kunden, 
bei denen eine Fernübermittlung der Daten erfolgt, erhalten 
monatlich eine unentgeltliche elektronische Abrechnungsinfor-
mation. Abrechnungsinformationen sind Informationen, die üb-
licherweise in Ihrer Rechnung zur Ermittlung des Rechnungsbe-
trages enthalten sind, mit Ausnahme der Zahlungsaufforderung. 
Abrechnungsinformationen können Bestandteil Ihrer Rechnung 
sein. Grundlage für die Abrechnungsinformationen sind die vom 
Kunden übermittelten Zählerstände im Rahmen einer Selbstab-
lesung, sofern keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten er-
folgt. Andernfalls ist es der WEMAG AG gestattet, die Abrech-
nungsinformationen auf Basis einer Verbrauchsschätzung oder 
Ersatzwertbildung vorzunehmen.

5.5       Die Abrechnungsinformationen werden im passwortgeschütz-
tem Kundenbereich nach Maßgabe der Ziffer 1.3 zur Verfügung 
gestellt. Der Kunde kann darüber hinaus einmal jährlich die 
unentgeltliche Übermittlung einer Abrechnungsinformation in 
Papierform verlangen. Kunden ohne Zugang zum passwortge-
schütztem Kundenbereich erhalten eine Abrechnungsinforma-
tion einmal jährlich auf Verlangen in Papierform.
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5.6       Die WEMAG weist darauf hin, dass die über das Kundenpor-
tal abgerufenen Rechnungen im PDF-Format nicht zur Vorlage 
beim Finanzamt geeignet sind.

5.7       Boni werden nur gewährt, wenn die zu beliefernde Lieferstelle 
in den letzten sechs Monaten (zurückgerechnet ab dem Zeit-
punkt der Wirksamkeit des neuen Vertrages) nicht durch die 
WEMAG AG beliefert wurde. Die Bonusauszahlung ist im Ver-
trag geregelt.

6 Abschlagszahlungen
6.1       Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann 

die WEMAG AG für die nach der letzten Abrechnung ver-
brauchte Energie eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist 
anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich 
die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen.

6.2       Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Prozentsatz der Preis-
änderung entsprechend angepasst werden.

6.3       Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag un-
verzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Ener-
gielieferverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüg-
lich zu erstatten.

7 Berechnungsfehler
7.1       Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung 

der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung 
von der WEMAG AG zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom 
Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, 
so ermittelt die WEMAG AG den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch 
des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung. Die tatsächlichen Verhältnisse 
sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern 
auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Mes-
seinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberech-
nung zu Grunde zu legen.

7.2       Ansprüche nach 7.1 sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 
Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf längs-
tens drei Jahre beschränkt.

8 Messeinrichtungen
Stellt der Kunde einen Antrag auf Prüfung der Messeinrichtun-
gen, fallen die Kosten der Prüfung der WEMAG AG zur Last, falls 
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst dem Kunden.

9 Zutrittsrecht
9.1       Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit ei-

nem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, 
des Messstellenbetreibers oder der WEMAG AG den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 

dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach Ziffer 10 erforderlich ist.

9.2       Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen 
Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfol-
gen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungster-
min erfolgen. Mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen 
zugänglich sind.

10 Ablesung
10.1    Die WEMAG AG ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die 

Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom 
Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchführen-
den Dritten erhalten hat.

10.2    Die WEMAG AG kann die Messeinrichtungen selbst ablesen 
oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, 
wenn dies:

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach Ziffer 5.1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse der WEMAG AG an einer 
Überprüfung der Ablesung erfolgt. 

Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widerspre-
chen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist.

10.3    Wenn der Netzbetreiber oder die WEMAG AG das Grundstück 
und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung be-
treten kann, darf die WEMAG AG den Verbrauch auf der Grund-
lage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem 
Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berück-
sichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe 
gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder 
verspätet vornimmt.

11 Haftung
11.1    Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten können, 

soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses und einschließlich des Mess-
stellenbetriebs handelt, Ansprüche wegen Versorgungsstö-
rungen gegen den Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber 
geltend gemacht werden.

11.2    Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten ist, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 
des Netzanschlusses und einschließlich des Messstellenbetriebs 
handelt, die WEMAG AG von der Leistungspflicht befreit. Dies 
gilt auch, wenn die WEMAG AG an der Energielieferung auf-
grund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Besei-
tigung der WEMAG AG nicht möglich ist oder wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Das gilt nicht, 
wenn die Unterbrechung auf unberechtigten Maßnahmen der 
WEMAG AG beruht, beispielsweise bei unberechtigter Unter-
brechung der Energieversorgung.

11.3    Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden, einschließlich 
Schäden aufgrund der Nichteinhaltung vertraglich vereinbar-
ter Leistungsqualität, wozu auch ungenaue oder verspätete 
Abrechnungen zählen, haftet die WEMAG AG bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit, auch ihrer Erfüllungsgehilfen, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig ver-
ursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Ver-
mögensschäden haften die WEMAG AG und ihre Erfüllungsge-
hilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 
jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 
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vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prä-
gen und auf die der Kunde vertrauen darf.

11.4    Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unbe-
rührt.

11.5    Ansprüche gegen die WEMAG AG aufgrund des Umstands, dass 
der zuständige Netzbetreiber an der Verbrauchseinrichtung die 
netzwirksame Leistung vorübergehend begrenzt, resultieren 
daraus nicht.

12 Unterbrechung der Energielieferung, Außerordentliche 
Kündigung

12.1    Die WEMAG AG ist berechtigt, die Energielieferung ohne vor-
herige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu 
lassen, wenn der Kunde diesem Energieliefervertrag in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer 
Arbeit bzw. Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

12.2    Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die 
WEMAG AG berechtigt, die Versorgung 4 Wochen nach Andro-
hung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber 
nach § 24 Absatz 3 der Niederspannungsanschlussverordnung 
(NAV) bei Strom bzw. der Niederdruckanschlussverordnung 
(NDAV) bei Erdgas mit der Unterbrechung der Versorgung zu 
beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder 
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass 
er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die WEMAG AG kann 
mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Versorgung 
androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Die WEMAG AG wird dem Kunden den 
Beginn der Unterbrechung mindestens 8 Werktage im Voraus 
durch briefliche Mitteilung ankündigen.

12.3    Die WEMAG AG nimmt die Energielieferung unverzüglich wie-
der auf, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind 
und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Belieferung ersetzt hat.

12.4    Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner jederzeit aus wich-
tigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn eine Partei in einer Weise gegen ihre Pflichten aus dem 
Vertrag verstößt, dass der anderen Partei unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beidseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhält-
nisses aus diesem Vertrag bis zum vereinbarten Vertragsende 
nicht mehr zugemutet werden kann. Ein wichtiger Grund liegt 
für den Lieferanten insbesondere vor, wenn der Kunde seinen 
Zahlungspflichten aus diesem Vertrag trotz Mahnung wieder-
holt nicht nachkommt oder mehrfach gegen ihre wesentlichen 
Vertragspflichten verstößt.

13 Bonitätsprüfung
Zum Zwecke der Bonitätsprüfung ist die WEMAG AG berech-
tigt, Bonitätsauskünfte über den Kunden durch CRIF GmbH, 
Leopoldstraße 244, 80807 München einzuholen. Zu diesem 
Zweck übermittelt die WEMAG AG den Namen, die Anschrift 
und das Geburtsdatum des Kunden an die vorgenannte Aus-
kunftei. Auf Grundlage einer anfänglichen Bonitätsprüfung 
kann die WEMAG AG bei unzureichender Bonität das Angebot 
des Kunden auf Abschluss des Produktes ablehnen.

14 Datenschutz
Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhobenen personen-
bezogene Daten werden von der WEMAG AG nach Maßgabe 
der beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert gespei-
chert, verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt.

15 Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebsgesetz  
(MsbG)

15.1    Die WEMAG AG übernimmt mit diesem Vertrag die Abwicklung 
mit dem Messstellenbetreiber, sodass kein weiterer Messstel-
lenvertrag durch den Kunden abgeschlossen werden muss. Die 
Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes finden Anwen-
dung.

15.2    Der Messstellenbetrieb wird vom Messstellenbetreiber durch-
geführt und umfasst die in §3 Abs. 2 Messstellenbetriebsgesetz 
genannten Aufgaben, insbesondere den Einbau, Betrieb und die 
Wartung der Messstelle sowie eine mess- und eichrechtskon-
forme Messung und die Messwertaufbereitung.

15.3    Für den Fall des Einbaus einer modernen Messeinrichtung 
oder eines intelligenten Messsystems durch den Messstellen-
betreiber während der Vertragslaufzeit umfasst der Messstel-
lenbetrieb die gesetzlichen Standardleistungen des Messstel-
lenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und intelligente 
Messsysteme gemäß § 34 Abs. 1 Messstellenbetriebsgesetz 
sowie Zusatzleistungen zur Steuerung von Verbrauchseinrich-
tungen und Netzanschlüssen nach § 14a EnWG gemäß § 34 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 2 Messstellenbetriebsgesetz und Zusatzleistungen 
für die zusätzliche Ausstattung von Messstellen nach § 34 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 5 Messstellenbetriebsgesetz. Der Vertrag im Übri-
gen bleibt in diesen Fällen unberührt.

16 Beschwerdeverfahren, Verbraucherschlichtungsstelle
16.1    Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Beanstan-

dungen, insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität 
von Leistungen der WEMAG AG, die den Anschluss an das Ver-
sorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung 
der Energie betreffen, an die WEMAG AG, Obotritenring 40, 
19053 Schwerin (E-Mail: service@wemag.com) zu wenden.

16.2    Ist der Kunde Verbraucher im Sinne §13 BGB, werden seine Be-
anstandungen (Verbraucherbeschwerden) innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Zugang der Verbraucherbeschwerde bei 
der WEMAG AG beantwortet. Wird der Verbraucherbeschwer-
de nicht abgeholfen, wird die WEMAG AG die Gründe schriftlich 
oder elektronisch unter Hinweis auf das Schlichtungsverfahren 
nach §111 b EnWG darlegen.

16.3    Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen der WEMAG AG und dem Kunden 
über den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung 
mit Energie sowie die Messung der Energie die Schlichtungs-
stelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel.: 
030 . 27 57 240-0, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, 
www.schlichtungsstelle-energie.de angerufen werden. Der An-
trag dieses Kunden auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens 
gem. §111 b EnWG ist erst zulässig, wenn die WEMAG AG der 
Verbraucherbeschwerde nicht nach Ziffer 16.2 abgeholfen hat. 
Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein an-
deres Verfahren nach diesem Gesetz zu beantragen, bleibt un-
berührt. Die WEMAG AG ist verpflichtet, an dem Schlichtungs-
verfahren teilzunehmen.

mailto:service%40wemag.com?subject=
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16.4    Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle einer Verbraucher-
beschwerde an den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 
für den Bereich Elektrizität und Gas (Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, Ver-
braucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefonnummer 
030 . 22480-500, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.
de) wenden.

16.5    Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung bereit, die der Kunde unter www.ec.europa.eu/
consumers/odr findet. Verbraucher im Sinne §13 BGB haben die 
Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkei-
ten aus Online-Kaufverträgen oder Online- Dienstleistungsver-
trägen zu nutzen.

17 Informationen zur Energieeffizienz
Informationen zu Anbietern von wirksamen Maßnahmen zur 
Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung sowie 
ihren Angeboten finden Sie auf einer bei der Bundesstelle für 
Energieeffizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieterliste un-
ter: www.bfee-online.de. Informationen zu Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit 
Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmög-
lichkeiten zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen 
oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie auf der Internetseite: 
www.energie-sparzentrale.de.

18 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag 
davon unberührt.

Stand: 02.06.2025

WIDERRUFSFORMULAR Port.-ID:

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück.

So geht‘s am schnellsten! 
E-Mail: service@wemag.com

WEMAG AG

Postfach 11 04 54 
19004 Schwerin

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen 
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der 
folgenden Dienstleistungen (*).

Bestellt am (*) / erhalten am (*)

Name des / der Verbraucher(s)

Straße, Hausnummer des / der Verbraucher(s)

PLZ Ort des / der Verbraucher(s)

Datum, Unterschrift des / der Verbraucher(s), (nur bei Mittellungen auf Papier) 
(*) Unzutreffendes streichen
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